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Einseitige Erklärung der AOK Sachsen-Anhalt zur Höhe der Vergütung von Aminosäu­

remischungen im Zusammenhang mit einer diagnostizierten Phenylketonurie (PKU) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die AOK Sachsen-Anhalt erklärt Ihnen gegenüber hiermit, dass für Aminosäuremischungen, 
die im Zusammenhang mit einer diagnostizierten Phenylketonurie (PKU) verordnet werden, 
ein Abrechnungspreis in Höhe des Apothekeneinkaufspreises zzgl. der Umsatzsteuer als 
Höchstpreis gewährt wird. 

Der genannte Berechnungsansatz findet nach Prüfung im Genehmigungsprozess und beim 
Vorliegen der Voraussetzungen Anwendung. 

Diese Erklärung tritt rückwirkend zum 01.10.2016 in Kraft und gilt bis auf Weiteres. 

Bitte beachten Sie die vorgemachte Information bei der Abrechnung bereits genehmigter 
Verordnungen. Eine selbständige Korrektur auf den hier gemachten höheren Abrechnungs­
preis wird seitens der AOK Sachsen-Anhalt nicht erfolgen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kay Nitschke 
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